
S a t z u n g 

der Gemeinde Süderbrarup über Erhebung von Benutzungsgebühren 
für das Freibad 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 28.02.2003 in 
Verbindung mit den §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes vom 10.01.2005 zuletzt 
geändert am 18.03.2018, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 
03.04.2019 folgende Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für das Freibad der 
gemeinde Süderbrarup erlassen:  

 

§ 1 

Gebührensätze 

(1) Für den Eintritt in das gemeindeeigene Freibad werden folgende Gebühren erhoben: 

 

1. Erwachsen: 
a) Einzelkarte         4,00 Euro 
b) Zehnerkarte       32,00 Euro 
c) Saisonkarte       85,00 Euro 

 
2. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 

a) Einzelkarte        2,00 Euro 
b) Zehnerkarte       16,00 Euro 
c) Saisonkarte       40,00 Euro  
d) Ferienkarte für Jugendliche und Schüler  20,00 Euro 

 
3. Familiensaisonkarte               125,00 Euro 

 

(2) Die unter Abs. 1 Ziffer 2 aufgeführten Gebührensätze gelten ohne Altersbegrenzung auch 
für Auszubildende, Wehrpflichtige, Zivil- und Ersatzdienstleistende, Schüler, Studenten 
und Schwerbehinderte mit dem Grad der Behinderung von mindestens 50 %. Die 
Ermäßigung wird bei Vorlage entsprechender Nachweise gewährt. 
Die unter Abs. 1 Ziffer 3 ausgeführte Familienjahreskarte kann von Eltern und den zum 
Haushalt gehörenden Kindern, die noch nicht volljährig sind, gemeinsam genutzt werden. 
 

(3) Kinder unter 4 Jahren sind von der Zahlung einer Benutzungsgebühr befreit. 
 

 



§ 2 

Pauschaltarif 

Bei der Gebührenberechnung können die Eintrittspreise für Unterrichtsgruppen der Schulen 
und des Sportvereins pauschaliert werden; der Pauschalbetrag je Unterrichtsstunde beträgt 20 
Euro. 

 

§ 3 

Fälligkeit 

Die in § 1 genannten Gebühren sind von den Besuchern beim Eintritt in das Freibad zu 
entrichten. Eintrittskarten, sie zu mehrfachem besuch berechtigen, sind bei jedem Besuch zur 
Kontrolle vorzulegen. 

 

§ 4 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die Gemeinde ist berechtigt, die zur Ermittlung und Festsetzung der Benutzungsgebühr 
erforderlichen personenbezogenen Daten gem. § 13 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz zu 
erheben und zu speichern. 

 

§ 5 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am __________ in Kraft. Gleichzeitig wird die Satzung vom 15.03.2001 
sowie die Nachtragsatzungen vom 15.02.2012 und vom 16.02.2015 außer Kraft gesetzt. 

 

    

 

Süderbrarup, den                   ____________________ 

             Bürgermeister  

 

 


